
Abwägungstabelle  (Stand: 07.09.2023) 

Verfahrensart:  Bebauungsplan 

Verfahrensname:  Laimgrub II, 1. Änderung 

Verfahrensschritt:  Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB und öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB 

Zeitraum:  21.07.2023 - 30.08.2023 

 

 

Behörde Stellungnahme Abwägungsvorschlag 

Amt für Ernährung, 
Landwirtschaft und 
Forsten (Bereich 
Forsten) Erstellt am: 
22.08.2023 
Aktenzeichen:  F1-
7716.2-25-11-2 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
durch die geplante Änderung des Bebauungsplans "Laimgrub 
II" werden forstwirtschaftliche Belange nicht berührt. 
Mit freundlichen Grüßen 
 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Es ist 
keine Abwägung 
erforderlich. 

Bayerisches 
Landesamt für 
Denkmalpflege 
(Referat B Q - 
Bauleitplanung) 
Erstellt am: 
24.08.2023 
Aktenzeichen:  Unser 
Schreiben P-2020-
1456-3_S2 vom 
24.08.2023 

Vollzug des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes 
(BayDSchG) 
Stadt Passau: 1. Änderung des Bebauungsplans "Laimgrub 
II" 
 
Zuständiger Gebietsreferent: 
Bodendenkmalpflege: Herr Dr. Ralph Hempelmann 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten 
Planung und bitten Sie, bei künftigen Schriftwechseln in 
dieser Sache, neben dem Betreff auch unser Sachgebiet (B 
Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten 
Planung nimmt das Bayerische Landesamt für 
Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange, wie folgt 
Stellung: 
 
Bodendenkmalpflegerische Belange: 
Derzeit sind im Bereich des Vorhabens keine 
Bodendenkmäler bekannt. Mit der Auffindung bislang 
unentdeckter ortsfester und beweglicher Bodendenkmäler 
(Funde) ist jedoch jederzeit zu rechnen. 
 
Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tage tretende 
Bodendenkmäler der Meldepflicht an das Bayerische 
Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere 
Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayDSchG 
sowie den Bestimmungen des Art. 9 BayDSchG in der 
Fassung vom 23.06.2023 unterliegen. 
 
Art. 8 (1) BayDSchG: 
Wer Bodendenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies 
unverzüglich der Unteren Denkmal-schutzbehörde oder dem 
Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige 
verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des 
Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der 
Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines 
der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an 

Stellungnahme wird an 
Bauherren / 
Vorhabensträger zur 
Berücksichtigung 
weitergeleitet.  

Entsprechender Hinweis 
wurde im Bebauungsplan 
aufgenommen. 

 



den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines 
Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den 
Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit. 
 
Art. 8 (2) BayDSchG: 
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis 
zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige unverändert 
zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde 
die Ge¬genstände vorher freigibt oder die Fortsetzung der 
Arbeiten gestattet. 
 
Treten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind diese 
unverzüglich gem. o. g. Art. 8 BayDSchG der Unteren 
Denkmalschutzbehörde und dem BLfD zu melden. 
Bewegliche Bodendenkmäler (Funde) sind unverzüglich dem 
BLfD zu übergeben (Art. 9 Abs. 1 Satz 2 BayDSchG). 
 
Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfD im 
Rahmen der Bauleitplanung stehen wir selbstverständlich 
gerne zur Verfügung. 
Fragen, die konkrete Belange der Bau- und 
Kunstdenkmalpflege oder Bodendenkmalpflege betreffen, 
richten Sie ggf. direkt an den für Sie zuständigen 
Gebietsreferenten der Praktischen Denkmalpflege 
(www.blfd.bayern.de). 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Bayernwerk AG, 
Vilshofen Erstellt am: 
17.08.2023 
Aktenzeichen:  
Laimgrub II, 1. 
Änderung, Gmkg. 
Grubweg 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung am oben genannten 
Verfahren. 
In dem von Ihnen angegebenen Geltungsbereich ist die 
Bayernwerk Netz GmbH kein Netzbetreiber. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Freundliche Grüße 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Es ist 
keine Abwägung 
erforderlich. 

Bund Naturschutz  
(Ortsgruppe Passau) 

- - 

Bundesnetzagentur: 
Richtfunk (Referat 
226) und Ausbau 
Stromnetze (Referat 
814) 

- - 

Deutsche Telekom 
Technik GmbH: Best 
Mobile - Richtfunk-
Trassenauskunft 
deutschlandweit (T-
NAB) Erstellt am: 
28.08.2023 
Aktenzeichen: Nicht 
angegeben. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihre Anfrage. 
 
Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen Telekom 
Technik GmbH beauftragt, in ihrem Namen, Anfragen zum 
Thema Trassenschutz zu bearbeiten. 
 
Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die 
Firma Ericsson bezüglich ihres Richtfunks keine Einwände 
oder spezielle Planungsvorgaben. 
Diese Stellungnahme gilt für Richtfunkverbindungen des 
Ericsson - Netzes und für Richtfunkverbindungen des Netzes 
der Deutschen Telekom. 
 
Bitte richten Sie Ihre Anfragen ausschließlich per Email an 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Es ist 
keine Abwägung 
erforderlich. 



die:  bauleitplanung@ericsson.com 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Deutsche Telekom 
Technik GmbH: Süd 
PTI 12 Erstellt am: 
21.07.2023 
Aktenzeichen: Nicht 
angegeben. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Ihr Schreiben ist am 21.07.2023 bei uns eingegangen, vielen 
Dank für die Information. 
 
Die Telekom Deutschland GmbH - als Netzeigentümerin und 
Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die 
Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt und 
bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegsicherung 
wahrzunehmen sowie alle Planverfahren Dritter 
entgegenzunehmen und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung nehmen 
wir wie folgt Stellung: 
 
Gegen die oben genannte Planung bestehen keine 
grundsätzlichen Einwände, wenn dadurch der Bestand, die 
Sicherheit und der Betrieb unserer Anlagen nicht 
beeinträchtigt werden. 
 
Zur Versorgung des Planbereichs mit 
Telekommunikationsinfrastruktur durch die Telekom ist die 
Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet 
und außerhalb des Plangebiets einer Prüfung vorbehalten. 
 
Bitte teilen Sie uns zum Zweck der Koordinierung mit, welche 
eigenen oder Ihnen bekannten Maßnahmen Dritter im 
Bereich des Plangebietes stattfinden werden. 
 
Bei zukünftigen Informationen bzw. Rückfragen bezüglich der 
Planungen von Telekommunikationsleitungen der Deutschen 
Telekom GmbH in Neubaugebieten bitten wir folgende 
zentrale E-Mail-Adresse des PTI 12 Regensburg zu 
verwenden: 
 
telekom-bauleitplanung-regensburg@telekom.de 
 
Zur Abstimmung der Bauweise und für die rechtzeitige 
Bereitstellung der Telekommunikationsdienstleistungen sowie 
zur Koordinierung mit Straßenbau- bzw. 
Erschließungsmaßnahmen der anderen Versorger, ist es 
dringend erforderlich, dass Sie sich rechtzeitig, mindestens 
jedoch 3 Monate vor Baubeginn, mit dem zuständigen 
Ressort in Verbindung setzen: 
 
telekom-bauleitplanung-regensburg@telekom.de 
 
Für weitere Fragen oder Informationen stehen wir Ihnen 
jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Stellungnahme wird an 
Bauherren / 
Vorhabensträger zur 
selbstständigen 
Berücksichtigung 
weitergeleitet.  

Energie Südbayern 
GmbH (Regional 
Center Arnstorf) 
Erstellt am: 
21.07.2023 
Aktenzeichen:  SS 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben. Gegen den o. g. Ausbau 
besteht unsererseits kein Einwand. 
In diesem Bereich befinden sich derzeit keine Leitungen der 
Energienetze Bayern GmbH & Co. KG. Über weitere 
Ausbauplanungen und Ausbautermine bitten wir Sie uns auf 
dem Laufenden zu halten. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Es ist 
keine Abwägung 
erforderlich. 



Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung, 
 
Mit freundlichen Grüßen, 

Ericsson Services 
GmbH (Richtfunk-
Trassenauskunft) 

- - 

Freiwillige Feuerwehr 
Passau 
(Stadtbrandinspektio
n) Erstellt am: 
15.08.2023 
Aktenzeichen:  
SBR_Laimgrub_20230
815 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir verweisen auf die Stellungnahmen zum Bebauungsplan 
"Laimgrub II" vom 25.08. und 30.08.20219 sowie vom 
04.03.2020. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

Stellungnahme 25.08.2019: 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau (…), 

in o. g. Angelegenheit bedanke ich mich für die Gelegenheit 
zur Stellungnahme. Aus Sicht des abwehrenden 
Brandschutzes teile ich nachfolgend konkretisierte fachliche 
Informationen und Anforderungen mit: 

1. Den Schutzgütern Mensch, Umwelt und Sachwerten 
kommt eine erhebliche Bedeutung zu. Insbesondere sind die 
Schutzziele des Art. 12 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) zu beachten, wonach bauliche Anlagen so 
anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten 
sind, dass der Entstehung eines Brandes und der 
Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) 
vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von 
Menschen und Tieren und wirksame Löscharbeiten möglich 
sind. 

2. Eine ausreichende Löschwasserversorgung für den 
„Grundschutz“ ist in Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt W 
405 sicher zu stellen. Die erforderliche Löschwassermenge 
ist entsprechend der Begründung zum 
Bebauungsplanentwurf projektbezogen sicherzustellen. Falls 
die Bereitstellung nicht allein über die öffentliche 
Wasserversorgung (Hydranten) sichergestellt werden kann, 
sind auf dem Baugrundstück entsprechende 
Löschwasserbehälter unterirdisch zu errichten. Unterirdische 
Löschwasserbehälter sind entsprechend der Norm DIN 14 
230 auszuführen. 

Eine Entnahmemöglichkeit für den ersten Löschangriff aus 
Hydranten ist in ausreichender Anzahl vorzusehen (Abstände 
der Hydranten maximal ca. 80 m). Aus Gründen der 
schnelleren Einsatzmöglichkeit und leichteren Auffindbarkeit 
sind für die Löschwasserentnahme aus dem 
Wasserleitungsnetz möglichst Überflurhydranten nach DIN 
3222 (vgl. DVGW-Merkblatt W 331) zu verwenden. 

3. Flächen für die Feuerwehr (insbesondere Zufahrten, 
Durchfahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen usw.) sind 
in ausreichendem Umfang vorzusehen. Dabei sind 
mindestens die Anforderungen der in Ausführung zu Art. 12 
BayBO erlassenen und in Bayern zudem bauaufsichtlich 
eingeführten „Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr“ 
(Stand Februar 2007) einzuhalten. Alle baulichen Anlagen 
müssen über befestigte Straßen bzw. Wege für 
Großfahrzeuge der Feuerwehr erreichbar sein. Es muss 

Stellungnahme wird an 
Bauherren / 
Vorhabensträger zur 
Berücksichtigung 
weitergeleitet. Die 
Löschwasserversorgung 
des rechtskräftigen 
Bebauungsplans „Laimgrub 
II“ erfolgt über das 
Trinkwasserleitungsnetz der 
Stadtwerke Passau mit 
einer zur Verfügung 
stehenden 
Löschwassermenge von  
48 m³/h. 
Für die notwendige 
Gesamtlöschwassermenge 
können sämtliche 
Löschwasserentnahmestell
en in einem "Umkreis" (= 
tatsächliche Lauflänge zur 
Verlegung der 
Löschleitung) von 300 m, 
hier Löschwasserbehälter 
am Erdbrüst mit einer 
Entfernung von ca. 200 m 
herangezogen werden. 
Aufstellflächen, Anleiter-
möglichkeiten und 
Rettungswege werden im 
Brandschutzkonzept im 
Zuge der 
Genehmigungsplanung 
dargestellt. 
 



sichergestellt sein, dass ein ungehindertes Durchkommen für 
die Feuerwehr jederzeit - auch z. B. bei am Straßenrand 
abgestellten Fahrzeugen und/oder Gegenverkehr 
(insbesondere im Winter, wenn ggf. Schneehaufen am 
Fahrbahnrand liegen) - möglich ist. 

Auch Zufahrtsstraßen sowie Wendeanlagen sind deshalb so 
ausreichend zu dimensionieren, dass ein ungehindertes 
Durchkommen und Wenden für Großfahrzeuge der 
Feuerwehr jederzeit möglich ist (Hinweis: Wendemöglichkeit 
für Drehleitern entspricht bei der Bemessung der 
Wendeanlage mindestens den Abmessungen, die für ein 
dreiachsiges Müllfahrzeug gemäß „Richtlinien für die Anlage 
von Stadtstraßen“ heranzuziehen sind). 

Erfahrungsgemäß sind die Größe bzw. Anzahl von 
Abstellflächen für Kraftfahrzeuge nicht ausreichend, so dass 
gerade außerhalb der Arbeitszeit und an den Wochenenden 
die notwendige Durchfahrtsbreite für Rettungsfahrzeuge nicht 
mehr gegeben ist, da auf den Straßen weitere Fahrzeuge von 
Hausbewohner abgestellt werden. Dies gilt es zu vermeiden. 

Die etwa notwendige Anleiterbarkeit durch 
Hubrettungsfahrzeuge (Drehleiter) ist ebenso besonders zu 
berücksichtigen wie die etwa notwendige Aufstellung von 
Drehleitern im Hinblick auf das Schutzziel wirksame 
Löscharbeiten. 

Für Rückfragen und Erläuterungen stehe ich natürlich gerne 
zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stellungnahme 30.08.2019: 
Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau (…), 

nach nochmaliger Überprüfung der Situation der 
Zufahrtsmöglichkeiten und der Retrtungswege im Bereich der 
K-Schule Grubweg, sehen wir eine Not Aus-und Zufahrt über 
das künftige Baugebiet als erforderlich an, um bei einem 
Brand oder „größeren“ Notsituation an der K-Schule 
ausreichend Hilfe leisten zu können 

 

Stellungnahme 04.03.2020: 

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau (…),  

in o. g. Angelegenheit bedanke ich mich für die Gelegenheit 
zur Stellungnahme und verweisen zudem auf die 
Stellungnahmen vom 25.08.2019 sowie 30.08.2019.  

Aus Sicht des abwehrenden Brandschutzes teile ich 
nachfolgend konkretisierte fachliche Informationen und 
Anforderungen mit:  

1. Den Schutzgütern Mensch, Umwelt und Sachwerten 
kommt eine erhebliche Bedeutung zu. Insbesondere sind die 
Schutzziele des Art. 12 der Bayerischen Bauordnung 
(BayBO) zu beachten, wonach bauliche Anlagen so 
anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten 
sind, dass der Entstehung eines Brandes und der 
Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) 



vorgebeugt wird und bei einem Brand die Rettung von 
Menschen und Tieren und wirksame Löscharbeiten möglich 
sind.  

2. Eine ausreichende Löschwasserversorgung für den 
„Grundschutz“ ist in Anlehnung an das DVGW-Arbeitsblatt W 
405 sicher zu stellen. Die erforderliche Löschwassermenge 
ist entsprechend der Begründung zum 
Bebauungsplanentwurf projektbezogen sicherzustellen. Falls 
die Bereitstellung nicht allein über die öffentliche 
Wasserversorgung (Hydranten) sichergestellt werden kann, 
sind auf dem Baugrundstück entsprechende 
Löschwasserbehälter unterirdisch zu errichten. Unterirdische 
Löschwasserbehälter sind entsprechend der Norm DIN 14 
230 auszuführen.  

Eine Entnahmemöglichkeit für den ersten Löschangriff aus 
Hydranten ist in ausreichender Anzahl vorzusehen (Abstände 
der Hydranten maximal ca. 80 m). Aus Gründen der 
schnelleren Einsatzmöglichkeit und leichteren Auffindbarkeit 
sind für die Löschwasserentnahme aus dem 
Wasserleitungsnetz möglichst Überflurhydranten nach DIN 
3222 (vgl. DVGW-Merkblatt W 331) zu verwenden.  

3. Flächen für die Feuerwehr (insbesondere Zufahrten, 
Durchfahrten, Aufstellflächen, Bewegungsflächen usw.) sind 
in ausreichendem Umfang vorzusehen. Dabei sind 
mindestens die Anforderungen der in Ausführung zu Art. 12 
BayBO erlassenen und in Bayern zudem bauaufsichtlich 
eingeführten „Richtlinien über Flächen für die Feuerwehr“ 
(Stand Februar 2007) einzuhalten. Alle baulichen Anlagen 
müssen über befestigte Straßen bzw. Wege für 
Großfahrzeuge der Feuerwehr erreichbar sein. Es muss 
sichergestellt sein, dass ein ungehindertes Durchkommen für 
die Feuerwehr jederzeit - auch z. B. bei am Straßenrand 
abgestellten Fahrzeugen und/oder Gegenverkehr 
(insbesondere im Winter, wenn ggf. Schneehaufen am 
Fahrbahnrand liegen) - möglich ist. Auch Zufahrtsstraßen 
sowie Wendeanlagen sind deshalb so ausreichend zu 
dimensionieren, dass ein ungehindertes Durchkommen und 
Wenden für Großfahrzeuge der Feuerwehr jederzeit möglich 
ist (Hinweis: Wendemöglichkeit für Drehleitern entspricht bei 
der Bemessung der Wendeanlage mindestens den 
Abmessungen, die für ein dreiachsiges Müllfahrzeug gemäß 
„Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen“ heranzuziehen 
sind).  

Erfahrungsgemäß sind die Größe bzw. Anzahl von 
Abstellflächen für Kraftfahrzeuge nicht ausreichend, so dass 
gerade außerhalb der Arbeitszeit und an den Wochenenden 
die notwendige Durchfahrtsbreite für Rettungsfahrzeuge nicht 
mehr gegeben ist, da auf den Straßen weitere Fahrzeuge von 
Hausbewohner abgestellt werden. Dies gilt es zu vermeiden.  

Die etwa notwendige Anleiterbarkeit durch 
Hubrettungsfahrzeuge (Drehleiter) ist ebenso besonders zu 
berücksichtigen wie die etwa notwendige Aufstellung von 
Drehleitern im Hinblick auf das Schutzziel wirksame 
Löscharbeiten.  

Die Zufahrtsmöglichkeiten und der Rettungswege im Bereich 
der benachbarten KSchule Grubweg sind derzeit 
problematisch. Wir sehen unbedingt eine Aus- und Zufahrt 
über das zukünftige Baugebiet als erforderlich an, um bei 



einem Brand oder größeren Notsituation an der K-Schule 
ausreichend Hilfe leisten zu können.  

Für Rückfragen und Erläuterungen stehe ich natürlich gerne 
zur Verfügung. 

Handwerkskammer 
Niederbayern-
Oberpfalz (Abteilung 
Interessenvertretung
) 

- - 

Industrie- und 
Handelskammer für 
Niederbayern (in 
Passau) Erstellt am: 
30.08.2023 
Aktenzeichen: Nicht 
angegeben. 

Sehr geehrte Frau (…), 
zum o.g. Verfahren liegen uns aktuell keine Informationen 
vor, die gegen die Planungen sprechen. Von Seiten unserer 
Kammer selbst sind keine Planungen beabsichtigt bzw. 
Maßnahmen bereits eingeleitet, die für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung des Gebietes bedeutsam sein 
könnten. 
Freundliche Grüße 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Es ist 
keine Abwägung 
erforderlich. 

Kabel Deutschland 
GmbH, Nürnberg 
Erstellt am: 
30.08.2023 
Aktenzeichen: Nicht 
angegeben. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 21.07.2023. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone 
Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante 
Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im 
Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen 
unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von 
Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht 
geplant. 
 

Freundliche Grüße 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Es ist 
keine Abwägung 
erforderlich. 

Regierung von 
Niederbayern 
(Landesplanung) 
Erstellt am: 
23.08.2023 
Aktenzeichen:  RNB-
24-8314.1.10-2-139-3 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Stadt Passau beabsichtigt den genannten Bebauungsplan 
zu ändern. 
Erfordernisse der Raumordnung sind hiervon nicht negativ 
berührt. Die Planung dient der Nachverdichtung. 

Hinweis: 
Wir bitten darum, uns zur Pflege der Planzentrale und des 
Rauminformationssystems nach Inkrafttreten von 
Bauleitplänen bzw. städtebaulichen Satzungen eine 
Endausfertigung sowohl auf Papier als auch in digitaler Form 
mit Angabe des Rechtskräftigkeitsdatums zukommen zu 
lassen. Wir verweisen hierbei auf unser Schreiben "Mitteilung 
rechtskräftig gewordener Bauleitpläne und städtebaulicher 
Satzungen" vom 08.12.2021. Besten Dank für Ihre 
Unterstützung. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Es ist 
keine Abwägung 
erforderlich. 

Regierung von 
Oberbayern: 
Sachgebiet 25 - 
Luftamt Südbayern 

- - 

Regionaler 
Planungsverband, 
Donau Wald Erstellt 
am: 24.08.2023 
Aktenzeichen: Nicht 

Keine Einwendungen Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Es ist 
keine Abwägung 
erforderlich. 



angegeben. 
 

Staatliches Bauamt 
Passau, Bereich 
Straßenbau Erstellt 
am: 04.08.2023 
Aktenzeichen:  S1-
4622-S14-178/23 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Bebauungsplan für das Gebiet "Laimgrub II" liegt an 
keiner vom Staatlichen Bauamt verwalteten Bundes- und 
Staatsstraße. 
 
Gegen die Änderung des Bebauungsplanes "Laimgrub" mit 
Deckblatt Nr. 1 bestehen von Seiten des Staatlichen 
Bauamtes daher keine Bedenken. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Es ist 
keine Abwägung 
erforderlich. 

Stadt Passau: 
Bauordnungsamt - 
Dst. 540 

- - 

Stadt Passau: 
Bauverwaltung - Dst. 
550 

- - 

Stadt Passau: Dst. 
250 - Standesamt 
und 
Bestattungswesen  

- - 

Stadt Passau: Dst. 
440 - Straßen und 
Brückenbau (Stadt 
Passau) Erstellt am: 
31.07.2023 
Aktenzeichen: Nicht 
angegeben. 

Die Dst 440 "Str. - u. Brückenbau" hat keinen Einwand. Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Es ist 
keine Abwägung 
erforderlich. 

Stadt Passau: Dst. 
470 - Umweltschutz 
und Klima Erstellt am: 
30.08.2023 
Aktenzeichen:  470-
CSt 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Einbindung in die oben genannte 
Planung! 
 
Nachstehend werden für die Planung und das Vorhaben 
folgende Hinweise und Anregungen in Hinblick auf den 
Klimaschutz aufgeführt: 
 
Energie (Strom & Wärme) 
� Grundsätzlich sind energieeffizientes Bauen und 
stromeffiziente Ausstattung für einen geringen Energiebedarf 
zu empfehlen. 
� Neben dem Einbau von Energiespargeräten, ist der Einbau 
einer Gebäude-Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 
ratsam. 
� Für eine ökologische und zukunftsorientierte Wärme- und 
Stromversorgung wird empfohlen, erneuerbare Energien zu 
nutzen. Dadurch wird nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz 
geleistet, sondern es kann auch eine gewisse 
Unabhängigkeit und Autarkie erreicht werden. 
� Es wird darauf hingewiesen, dass ab 2024 möglichst jeder 
neu einzubauende Wärmeerzeuger sowohl im Neubau als 
auch im Bestand (Wohn- und Nichtwohngebäude) mit 
mindestens 65 % Erneuerbare Energien betrieben werden 
soll (Novelle des Gebäudeenergiegesetzes). 
� Eine aktive Sonnenenergienutzung durch Solaranlagen für 
Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung sowie 

Stellungnahme wird an 
Bauherren / 
Vorhabensträger zur 
Berücksichtigung 
weitergeleitet.  

Entsprechender Hinweis 
wurde im Bebauungsplan 
aufgenommen. 



für Stromerzeugung und -nutzung (Photovoltaik) wird 
ausdrücklich empfohlen. Hier wird neben der Anbringung an 
geeigneten Dächern, auch auf die Anbringung an Fassaden 
sowie auf die Kombinierbarkeit von Gründächern und PV-
Modulen hingewiesen. Diesbezüglich sowie zum Thema 
klimafreundliches und nachhaltiges Bauen wird dem 
Bauherren geraten, sich entsprechender 
Informationsangebote und staatlicher Förderungen zu 
bedienen. 
� Zusätzlich wird auf Art. 44a der BayBO hingewiesen, 
welcher die Verpflichtung von Anlagen zur Stromerzeugung 
auf geeigneten Dachflächen für Nichtwohngebäuden und 
Wohngebäuden beinhaltet. 
 
Ressourcenschonung 
� Um Heiz- als auch Kühlprozesse und dadurch 
einhergehend Energieverbräuche so gering wie möglich zu 
halten, sollten die Gebäude und Anordnung der Räume und 
Fenster sinnvoll ausgerichtet werden. Neben dem 
verzögerten Oberflächenwasserablauf, dem Schwammeffekt 
und die positive Wirkung auf das Mikroklima und die 
Artenvielfalt fungieren Gründächer zudem im Winter als 
Wärmedämmung und im Sommer als Hitzeschutz. 
� Damit Kühlprozesse bzw. Klimageräte nicht notwendig 
sind, sind Sonnenschutzeinrichtungen an 
Fenstern/Glaselementen und Fassaden zu empfehlen. 
� Um die Ressource Wasser zu schonen, ist auf einen 
sparsamen Wasserverbrauch zu achten. Empfehlenswert ist 
der Einbau von Zisternen, die Nutzung von Grauwasser und 
der Einbau von wassersparenden Technologien. 
� Die Verwendung von nachhaltigen, ökologischen und 
regionalen Baustoffen ist in Hinblick auf die 
Ressourcenschonung ratsam. Dabei sollte auch die für die 
Herstellung notwendige Energie und der gesamte 
Lebenszyklus (graue Energie) der benötigten Materialien 
bzw. des gesamten Gebäudes bedacht und betrachtet 
werden. Eine schadstofffreie Herstellung, die 
Wiederverwendbarkeit bzw. Trennbarkeit und 
Recyclingfähigkeit der Materialien sowie faire 
Arbeitsbedingungen sollten ebenfalls bedacht werden. 
 
Flächenschonung 
Es wird empfohlen, neu versiegelte Flächen auf das 
unbedingt notwendige Maß zu begrenzen und wenn möglich 
Flächen zu entsiegeln bzw. versickerungsfähig zu gestalten. 
Dadurch wird der Anfall von Oberflächenwasser so gering wie 
möglich gehalten und der Grundwasserhaushalt positiv 
beeinflusst. 
 
Grünflächen und Naherholung 
� Grünflächen/heimische und standortgerechte Bepflanzung 
sind aufgrund der Versickerungsmöglichkeit, des positiven 
Einflusses auf den regionalen Wasserhaushalt sowie 
Schaffung von Lebensräumen für Flora und Fauna zu 
empfehlen. 
� Grünflächen und insbesondere Anpflanzungen von 
Bäumen sorgen für eine positive Auswirkung des 
Mikroklimas, wie Verbesserung der Luftqualität und 
Abkühlung der Umgebungsluft. Letzteres ist vor allem in 
(dicht) bebauten Gebieten essentiell und trägt zum 
Wohlbefinden der Bewohner bzw. vor Ort arbeitenden 
Personen erheblich bei -  insbesondere in Anbetracht der 



vermehrt aufkommenden Hitzeperioden. 
 
Umweltfreundliche Mobilität 
Mit Hilfe von Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge und 
Abstellmöglichkeiten für Räder sollte den Bewohnern 
klimafreundlichere Mobilität im Alltag zugänglicher gemacht 
werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Stadt Passau: Dst. 
630 - Statistik   

- - 

Stadt Passau: 
Geoinformation und 
Vermessung - 
Abteilung 512 

- - 

Stadt Passau: 
Kommunaler 
Behindertenbeauftra
gter 

- - 

Stadt Passau: 
Liegenschaftsamt - 
Dst. 150 

- - 

Stadt Passau: 
Ordnungsamt - Dst. 
210 Erstellt am: 
10.08.2023 
Aktenzeichen:  214 Fe 
 

Keine Einwände seitens der Straßenverkehrsbehörde. Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Es ist 
keine Abwägung 
erforderlich. 

Stadt Passau: 
Stadtentwässerung - 
Dst. 450 Erstellt am: 
21.07.2023 
Aktenzeichen:  450 - 
Bie 

keine Einwände Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Es ist 
keine Abwägung 
erforderlich. 

Stadt Passau: 
Stadtplanung 

- - 

Stadt Passau: 
Umweltamt - 
Immissionsschutz, 
Dst. 470 

- - 

Stadt Passau: 
Umweltamt - Untere 
Naturschutzbehörde, 
Dst. 470 

- - 

Stadt Passau: 
Umweltamt - 
Wasserrecht, Dst. 
470 Erstellt am: 
04.08.2023 
Aktenzeichen:  470 - 
Nu 

Aus wasserrechtlicher Sicht bestehen keine Einwände. Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Es ist 
keine Abwägung 
erforderlich. 

Stadt Passau: 
Verkehrsplanung - 
Dst. 520 Erstellt am: 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seitens der Verkehrsplanung gibt es keine Einwände. 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Es ist 



29.08.2023 
Aktenzeichen:  520 - tv 

 
Mit freundlichen Grüßen 

keine Abwägung 
erforderlich. 

Stadtwerke Passau 
GmbH Erstellt am: 
30.08.2023 
Aktenzeichen:  
b23050/al 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gegen die Änderung des o. g. Bebauungsplanes bestehen 
aus unserer Sicht keine Einwände. 
 
Die Gas-, Wasser- und Stromversorgung sowie die 
Versorgung mit Telekommunikationsdiensten ist möglich. 
 
Der Bebauungsplan hat keinen Einfluss auf den 
Linienverkehr. 
 
Auskünfte zur Löschwasserversorgung erhalten Sie unter 
löschwasser@stadtwerke-passau.de. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Es ist 
keine Abwägung 
erforderlich. 

Telefonica Germany 
GmbH & Co. OHG - 
Nürnberg 

- - 

Wasserwirtschaftsa
mt Deggendorf 
(Dienstort Passau) 
Erstellt am: 
24.07.2023 
Aktenzeichen:  4-
4622-PA-262-
25527/2023 

Aus wasserwirtschaftlicher Sicht bestehen keine 
Einwendungen bzgl. der geplanten Änderung des 
Bebauungsplans (Anpassung der Geschossflächenzahl, 
Flächen für die Feuerwehr). 

Die Stellungnahme wird zur 
Kenntnis genommen. Es ist 
keine Abwägung 
erforderlich. 

Zweckverband 
Abfallwirtschaft 
(Donau-Wald) Erstellt 
am: 08.08.2023 
Aktenzeichen:  III/S 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
als Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung teilen 
wir Ihnen mit, dass gegen das von Ihnen oben genannte 
Bauleitplanverfahren grundsätzlich keine Einwände bestehen. 
 
Die Abfallentsorgung erfolgt über die bereits errichtete 
Erschließungsstraße "Fritz-Gerstl-Straße". 
 
Die gesetzlichen Regelungen, insbesondere die Vorschriften 
der Abfallwirtschaftssatzung des ZAW Donau-Wald bleiben 
hiervon unberührt und sind ebenfalls zu beachten. 
Hinsichtlich des geplanten Mehrfamilienhauses ist mit einem 
erheblichen Platzbedarf für die Abfallbehälter zu rechnen. Die 
genaue Anzahl und Größen sind davon abhängig, inwieweit 
Abfallbehälter einzeln oder gemeinsam genutzt werden. Die 
Ausweisung und optimale Gestaltung von ausreichenden 
Stellplätzen für Abfallbehälter des praktizierten 3-Tonnen-
Holsystems (Restmüll, Papier, Bioabfälle) am Grundstück 
und für die Bereitstellung zur Leerung ist vorzusehen. 
 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 

 
Mit freundlichen Grüßen 

Stellungnahme wird an 
Bauherren / 
Vorhabensträger zur 
selbstständigen 
Berücksichtigung 
weitergeleitet. Im Übrigen 
nicht Gegenstand des 
gegenwärtigen 
Bauleitplanverfahrens. 
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